
· Jan Kuhnert 

Stellungnahme 

zur öffentl ichen Anhörung 
des Au sschusses fijr Sauen, Wohnen. Stadtentwicklung und VerkeIIr 
de~ Landtages VOn Nord.hein.Westfalen 

am 18 Februar 2014 zum 

"Gesetz zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts und einer 
wohnraumrechtlichen Vorschrift" Drs. 16/4379 und 16/4459 

Zu dem umfan[!rekhen Fragenkatalog über den Entwurf der landesregieru ng zu einem Woh· 
nungsaufsichagesetz (WAG·E NRW) wird im Nach folgenden nu r insoweit Stellung genom· 
men. als hierzu Erfahrungen des Verlassers aus seiner beratenden Tätigkei t für Kommunen 
und kommunale Wohnungsunternehmen oder der Tät igkeit als unabhängiger Sachverständi· 
ger und st immberecht igtes Mitglied der Enquetekommission des landtags HWohnungswirl · 
schaftlicher Wandel und neue Finanlinvestoren aul den Wohnungsmärk ten in Nordrhein· 
Westfa lenH vorliegen. 

Frage 1: Behandl ung der Empfehlungen der Enquetekommission durch WAG·E 

Es ist sehr erfreulich, das~ die arbeits· und ber .1tungsintensive Tätigkeit der Enquetekommis, 
sion nun vom Gesetzgeber au fgriffen wird und es mit der Neuregelung der Wohnungsauf. 
sicht zu einer ersten konkreten Umsetzung der Handlungsempfehlungen der KommiSSion 
kommen soll. 

Allerdings kann dies nur ein erster Schritt sein, da die vorgesehenen Instrumente nur bei er· 
kennbar neBativen oder gar untrasbaren Zustanden in Wohngebäuden grei fen. Die aus mei· 
ner Skht wichtigen Handlungsempfehlungen der Kommission au f Landesebene .ur Ände· 
rung recht licher Grundlagen sowie zu neuen Instrumenten der Ank.lufshilfen (Empfehlung 2 
letzter Absau) und auch die En twicklung von nachhaltig orienlienen Auffanclösungen für 
vernachlässigte Bestande (Empfehlung 5) müssen auch von der l andesregierung aufSeg/ iffen 
und auch hierr(ir muss eine UmseUung vorberei!el werden. 
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am 18 Februar 2014 zum 

"Gesetz zur Neuregelung des Wohnungsaufsichtsrechts und einer 
wohnraumrechtlichen Vorschrift" Drs , 16/4379 und 16/4459 

Zu dem umfan[lrl1khl1n Fra[lenka!3Iog über dl1tl Entwurf der Landesregierung zu ~in(!m Woh
nungsaufslchtsgesetz (WAG-E NRW) wi rd im Nachfolcenden nur insoweit Stellung genom
men, als hierw Erfahrungen des Verfassers aus seiner beratenden Tiitigk!!i t fur Kommun!!n 
und kommunale Wohnungsun temehmen oder der Tä tigkeit als unilbhängiger Sachverständi
ger und st immberecht igtes Mitglied der Enquetekommission des landtags HWohnungswirt· 
schaftlither W~ndel und neue FlnarlZinveslo.en auf den Wohnungsmärk ten in Nordrheln
Westf31enH vorliegen. 

Frage 1: Behandlung der Empfehlungen der Enquetekommission durch WAG-E 

Es ist sehr erfleulith, da» die arbeits- und ber.atungslntensivl1 Tätigkeit der Enquetekommis· 
sion nun vom Gesetzgeber aufg.iffen wird und es mit der Neuregelune dl!r Wohnungsauf. 
sicht zu einer ersten konkreten Umsetzung der Handlunesempfehlungen der Kommission 
kommen soll. 

Allerdings kann dies nur ein erner Schritt sein, da die vorgesehenen Instrumente nur bei er
kennbar negativen oder Ba, untragbaren Zustanden In Wohngebäuden grei fen. Die aus mei
ner Sicht wicht igen Handlungsempfehlungen der Kommission auf lilndesebene zur Ände
rung recht licher Grundlagen sowie w lleUen Instrumenten der Ankaufjhilfen (Empfehlung 2 
letzter Absatz) und auch die Entwicklung von nachhaltig orientlenen Auffanelösungel'! für 
vernachlässigte Bestande (Empfehlung SJ müuen auch von der landesregierung aufgegriffen 
und auch hierfür mU5S eine UmseUllng vorbereitet werden. 



Frage 4; Sind aUe wesent lichen Anregungen und Hinweise aus der Prallü eingellO'isen? 

Der einstimm ige Vorsch lag dtlr Sachve rst ~n d igen dtlr Enquetekommission, für eine wi rku ngs
volltl Umsetzung eines ntluen Wohnungsau fsichtsgesetzes d ie recht liche Regelung der Auf
gabe der Kommunen bei der Ourchfuhrung ein es solchen Gesetzes neu zu regeln, war ein 
aus der Pra~ls kommender Vorschl .. g. Oesh .. lb wurde - noch belOgen auf das WFNG -vorge· 
schlagen, d~ss die "Gemeinden ... die Au fgaben nach diesem Abschnitt als Pfl ich!aulgabg l\lr 
Erfüll!,!ng nach WeiSUnf:"" wa hrnehmen sollen (Vorschlag A Punkt 1 der Sachverständ igen). 

DIesem Vorschlag wurde - offenbar aus Kostengründen - nicht gefolgt. Nach alltln m ir be
kann ten Reaktionen aus kommunale Ebene wird die VQrst5rkunc und Präzisierung der In
strumente der Bauaufsicht zur Be~ämp fune von schwtlrwiegenden Vernachihsicungen bel 
der Instandhaltung bzw. Instandsetzung von Wohngebäuden deutlich becruRt. Meistens 
wird dann aber auch gleich angefügt, dass für eine wirksame Umsetzung der Vorgaben des 
Gesetzentwur fes das erfordtl rlkhe Persona! fehle und auch wcgQn der Haushahskonsolidie
rung voraussichtlich nicht cingestellt werden können. 

.. In50f"rn auch Antwort auf F'3ßt'" 19: (nm"hen tats.ä<hlich keine Meh, kosten für die 
Kommunen? 

Das Gesetz kann nur so gut sein, wie es ausre ichende personelle Kapazitäten Cibt, dies auf 
der zuständigen kommunalen Ebene auch tatsächlich umzusetzen. Die Diskussion über eine 
Unterstützung der Städte hierbei ware noch fomufUhren. Falls die vorstehende Lösung In § 
lAbs. 3 Wohnungsau fsieh t sgese tz (WAG) wegen eventueller Belastung des Landeshaushai· 
t es nicht noch in den GesetzQntwurf au faenommen werden kann, 50 w~ren dennoch viel
lekht andere UntersHillungsmöglkhkeiten des Landes für die SUdte zu prüfen. 

Dies könnte U.i!. die Bildung einer F,,~h~telle auf landesebene beim zuständigen FachmInis
terium se in, 

die die Erfahrungen der Stadte mit den pr;;zisierten Instrumenten aus dem WAG zu 

sammeln und als au fbereitete Leit faden den St5dten zur Verfügung w stellen hat so

wie die Städte bel eventuellen Rachtsstreiticke iten, die aus der Durchführung des Ge· 

setzes entuehen. unterstützen sol lt e, 
welche die Ergebnisse von Überprüfungen gem. !t 2 (3) WAG systemat isieren und 

diese zu konkretisierten Empfehlungen von Anforderungen an die Mindestausstat

tune von Wohnungen nach § 44 WAG auswarbeiten kann und somit auch Hilfestel
lung geben wurde, wann "Anhaltspunkte dafür vor(liegen), dass ein Missstand vor

liegt " und wie der Sachverhalt mit . geeigneten MaRnahmenH ermittelt werden kann 

(§ 6 Abs. I WAG) und auch 
Hinweise gibt, wie der Nachweis eines VerHigungsberecht lgten eem. § 7(3) überprüft 

werden kann. wonach Hdie Besel tigune der Missstände unter Ausschöpfung aller FI
nanzlerungsmöglkhkeiten im Rahmen der Wirtschaft lichkeit des Objekts nicht finan· 

ziert werden kann. · 
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Diese FachsteIle sollte in enger Zusammenarbei t mit den kommunalen Spitzenverblimlen 
aufgebaut werden und sich regelmäßig mit den entspre<henden fachgremien dieser Ver
bande zu den 0.<1. Punkten beraten und den von der landesregierung angekündigten LeiHiI
den zur Anwendung des Gesetzes In dieser Zusammenarbei t entwickeln. 

~ Insoweit auf An twort auf Frage 11 (Zum Lei t faden) und 
? zu Frage 1211(31alog der Mindestau~st attung)_ 

Als setlr weitgehende Rela tivierung des Anspruches der Mieterinnen und Mieter in gesunden 
und teChnisch einwandfreien Wohngebäuden 2u wohnen, ist die konkrete Formulierung der 
sog. Wiracha ft lichkeltsk lau_,el. wonach ein M ismand, der ggf. auch (lesundheitsgefährdend 
sein kann, dann trondem nicht zu beheben sei , wenn dies dem Vermieter wirtschaftlich 
nkhllUzumuten sei . Damit wird der Vermiewr aus der PllIcht des Mietvertrages entlassen, 
wonach er als Gegenleistung für die 2ahlung der M iete eine ohne Gefährdung bewohnbare 
Wohnune zur VerfUgung zu ste llen haI, dies gill auch für die Aufrechterhaltung der im Miet
vertrag zugesicher ten besonderen Ausstatlungsmerkmale, wie etwa einem funkt i onsf~higen 

Au fzug_ 

Die zwingende VorKhrift in ~ 7 (3) WIIG (.Von einer AnordnunC iSI abzusehen ... , sowei l .. . 
die Besei tigung der Missstände .. . nicht finanziert werden kann. ~ ) sollte um eine Regelung 
vergleichbar der im nachfolgenden Ab§~1Z 4 ("Von der Anordnung kann abgesehen wer-
den .. .") dann ergänzi werden, wenn der VerfiiEunßsberechtigte in der betre ffenden Ge· 
meinde nk ht nur das eine Wohngebäude mit den festgestellten Mängeln besilll, sondern 
über weiteren Wohnimmobilienbesitz vor Ort verfügt , der ggf. zur Finanzierung mit herange
zogen werden kilnn. Die Begrenzung der Priifu np. der Wirtschaftlichkeit der Beseit igung eines 
Missstande, allein auf "lIusschöpfung aller Finanziefl,ngsmöglkh~citen im Rahmen der Wirt
schaftlichkeit ltJ:l (einen vOn der Gemeinde untersucht en - lK.) Objekts" zu beliehen, halte 
ich für nichl sachangemessen. So könnte 1.B. durch eine Belastung des Grundstückes fur 
fremdflnanzierungen (Darlehen oder Hypotheken), die nicht ~ur Refinanzierung von Investi
tionen in das Gebäude oder fü r dessen Erwerb dienen, eine Erschwerung der Finanzierbar· 
keit herbeisefuh rt werden, die dann eine Beseit igung des erheblichen Missstandes als nicht 
wirtschaftlich erscheinen lässt. 

Gerilde Eigentumer von größeren Wohnimmobilienbeständen sind in der Regel dilrilu f ilnge· 
wiesen, dass einzetne Erneueru"llsmaRnahmen, die Objek trentabilit lil ins Negative drehen 
aber erforderlich sind, durch die erwirtSChaheten Überschüsse in anderen Gebäuden querfi
nanziert werden. Ke in nachhaltig wirtschaftender Verfügungsberechtigter würde se ine ln
standhaltungsplanung nur nach der Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Jahres eines jeden ein· 
zeinen Objektes ilusrichten, denn die Vcrausgabung der üblicherweise gebildeten Instand
selzunc.srücklage für größere Repilratuflm führt in den entsprechenden Jahren in der Regel 
zu einer Unterdeckung des Ergebnisses aus der HJusbewirtscha ftung des entsprechenden 
Objekt es, sichert aber die dauerhafte Vermietbarkeit (mit künftigen MieterhöhunBsmöglich
keilen) mit in den Folgejatuen wieder positiven objekt bezogenen Bewirtschahungs-crgebnis· 
sen. 

Vor die5em Hintergrund sollte die o.a. ,Muss-Vorschrift' in eine, KOM·VOrschri ft ' d~nn gean
dert werd~n . wenn der VerliiEung5berecht i gt~ eben mehr ~ Is ein Wohngebäude In der be
treffenden Gemeinde In seiner Verfugung h~t. Ob hier Mindestgren~en (. mehr als xxx 
Wohngebäude; gesetzt werden sollen und wie hoch dies-c dann sein sollten (z . B. ab fünf 
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Gebäuden), wäre Im weiteren Gesellgebungsverf~hren ~u klaren. Oie in der Gesetzesbe

g, undung zu dieser Vorschr ift enthaltene formulierune., dass diese . Anordnungen 
aus(schließt), sowei t die ~se itigung dl!s Missstandes aus wirtschaft lichen Erwliguncen niehl 
mehr sinnvoll ist · , bringt leider keine präzisierenden Erläuterungen. Der Becrlff .wirt schaftli · 

chI! Erwägungen" ist sehr unbestimmt und dil' Festlegung der Entscheid ungsschwelle, wenn 
eine Maßnahme 3US wimchaftlithen Gründen .nicht mehr Sinnvoll ist " stellt auf die a ~tuelle 

Situation (.nicht mehr" ) ab und berilcksiehtlgt nicht dil! mit der Ab$ll!llung des Missstandes 
verbundenen Einnahmemöglichkeiten der Fo lge)ahrl!: zumindest Ist dies nicht der formulie· 
rung zu entnehmen. 

frage 11: Leitfaden: siehe oben 

frage 18: Änderung des Beweislastverfahrens 

Die bisherige Rl'gelung, wonach die Gemeinde wniichst eigene UntersuchunCen Olm Ge
bäude bzw. in den Wohnungen durchfUhren lassen muss, um von einem Verfügungsberech· 
tigten verlangen zu können, einen - eventuell bereits lanEe offenkundigen - M issstand abzu· 
stellen, führt wegen der Vorfinanzierungsrisiken insb. in Gemeinden mit schwieriger Haus· 

haltslage dazu, dass eigentlich erforder liche Maßnahmen nkht anlleordflet werden, da die 
Gemeinde die Kosten en tweder flicht im en tsprC(henden Haushal tsansatz unterbringen 

kann oder be fürch tct, trotz posit iver Feststellung einl!s Mi~~~tande§ die Ko~ten der Sa(h
standsermittlung vom Verfüguncsbcrc(ht igten nicht erstattet zu bekommen. 

Da keinesf~1I5 damit ~u rechnen Ist, dass eine Gl!meinde unter verstoß gegen § 7 (1) i.V,m. § 
6 (1) WAG-ffl lwurf unberech tigte Sachverha tuermilllungen we&en eines vermuteten Miss· 
standes beauftragen wird, ht die Umkehrung des Beweistaslvcrfahrens dem Ve,füguncsbe· 
r!! ch tlgten zumutbar, denn sollte dicser Verd~cht sich nicht best5tlgen, sind nach § 6 (3) Satz 

2 dem Verfügungsberechtigten die enmandenen Kos ten zu erstatten, Überdies ist bran 
chenObiich davon au~ugeh efl , dass der V",rfiigungsberechtigte in eifle Sachverhaltsermill
lung auch den iibllcherweise von ihm beauftragten Architekten ein beliehen wird und so er

forde rliche Informationen uber den ursprüngl ichen Zusl3nd ete, kostengünst ige. w ermit 

teln sind. 

Frage 19: si ehe auch Frage 4 

Frage 21: Spekulat iver leerstand 

Oe. Entwurf eines WAG NRW stellt nicht e~plili t auf Faktor",n ab, die auf einen spekulat iven 
leerstand hindeuten würden. Atlerdines können die Erkenntnisse uber d",n jewei ls aktuellen 
Grad der Vermietune, die sich eventuel l JUS den eem. § 2 (3) WAG erforder lich werdenden 
regetmäßi&en Überprüfungen ergl!ben, dafür ceflut zt werden, einem Leerstand festzustel · 
len, der nach fachlicher Meinung der Gemein de nichl durch die ß.edingungen des ört lichen 
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Wohnungsmarktes sondern durch den - eventuell nicht mehr zumutbaren - Zustand des 
Wohngeb!iude oder der Wohnungen bed ingt ist. 

Allerdings gibt zuvor kr itisierte Wlruchaltlichkeit sklallsel in § 7 (3) WAG dem Vermie ter die 
Möglichkeit, auf eine Herstellung der Verm ietbarkeit der Wohnllng dann ZIJ verzichten, 
wenn etwa deren M iete In dem unsanierten Zu stand w niedrig ist , um eine solche Investi· 
tion w trJgen. SOmit könn te durch ein Unterlaswn erforderlicher Maßnahmen einer ord· 
nungsgemäßen Instandhaltung doch der Weg zu Leemand alls spekulat iven Grllnden offen 
bleiben, 11m nach Auszug der letzten M ieter die Genehmigung wm Abbruch des Gebäudes 
aus wi rt schaftlichen GrUnden w beant ragen und an seiner Ste lle einen hochpreislgen Neu· 
bau zu errichten, der eine bessere Rendite sichern würde. 

Die Formulierung In § 7 (4) WAG·E erscheint in diesem Zusammenhang irritierend: HVon ei
ner Anordnung kann abgeseh('Il werden, wenn der VerfügungsbereCh tigte nachweist, dass 
der Wohnraum anderen als Wohnzwecken zugeführt werden wird." In der Geseuesbegrlin· 
dung wird· neben dem Hinweis auf eine genehmlcte Zweckentfremdung durch Leerstehen· 
lassen · darauf hingewiesen, dass auch der Nachweis der Kündigung an alle Mieterinnen und 
Mieter und eine HE.kl!irung des VerfUgungsberecll1igten (ausreichen solle - U:.), den Wohn
raum künltig nicht zur WOhnrallmvermietung nUllen zu woll('Il" ausreichen solle. damit dir! 
Gemeinde auf eine Anordnung der Behebung des Misssta nde~ absehen "kann". Gerade 
diese Formulierunß leßt allcrdin&5 nahe, dass e in - ~ uRerhalb von fcst&e legten st ~ dtebaul i· 

ehen Gebieten nkht verfo lgb<lrer - zweckent fremdender Leerst<lnd In Kauf genommen wer
den solle, wenn alle Mieterinnen lind Mieter d<ls Haus verldssen haben und der Eigentümer 
oder sein Beaultrilßter erkl:iren, das Geb~lIde künftig nicht mehr zur . Wohnraumvermie
tungH nuuen Zu wollen . Es bleib t im weiteren Geseugebungsverfahren noch tu pr:iz;sieren, 
welche Nul zun&cn dann anstelle der Wohnnutzung noch zulässiC wären Igewerbllche Nut · 
wnß als Hotel, Nutzung als Unterkun ft o.!i.). Diese und vergleithbilre fragen w~ren auch 
dllrch den o.a. leitfaden des l <lndes zum WAG noch mi t pr.Jziseren Hilfestellungen zu unter
füttern. 

Frage 22: Aussta ttungskatalog: siehe f rage 4. Fach st eHe und Lei t faden 

Frage 23: Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner 

Oie spezielle EinbNiehung der BewohnerSt;.haft in die Verw<l ltullg einer noch einlIIführenden 
'nstandhall ungsrütklagl! wird unter Frace 14 behandelt. 1l1r allgemeinen Beteiligung der 
M ieterinnen und Mieter an der Verwal tung von Wohnimmobllien verweise ich au f die von 
mir angeregte einst immise Stellunßnahme der unabh,~ngigen Sadwerständir;en der Enquete· 
kommission: 

HUm die Position der Mieter Zu slarken, !ollten wminde$( in Wohnung!gese//schoflen mil 

mehr 015 JO()() Wohne,'nheilen noch dem Vorbild des Belr;ebsverf0SSlIngsgesetzes M 'eterröte 
oder M ie rerbeiröte gebUdet werden können. Sie vertreten die Mictcri"nen und Mieter in (lll· 
gemeinen Belangen, d,'e sich ous dem M ietver hältnis ergeben. Sie wirken on fn lSche,'dungen 

l 



der Wolmungsgesel/scholten mit Noch Bedarf sind auch loko/e Mieterrote oder Mieterbej· 
rote einlurichten. " (Aus Empfehlung "M. Bunde>r~t;lniti~ tiy e der Landesregierung wr Ände· 
rung des Mietrecllts·) 

Oiese Empfehlung der Sachvers tändig<>n h~t die EnquetekommiSSion auch In Ihn' H~ndlung,· 
empfehlungen iln di<> Landesr<>g ierung au fgenommen: 

.Bildung YOn Mieter riiten oder Mieterbeirliten nach dem Vorbild des Belriebsver fassungsge· 

.lImes mlnd. b<>i Wohnunesgeseltschaften mit mehr als 1000 Wohneinheiten" (Empfehlung 
11.8 Buchstabe b, S. 343 des Kommissionsberichts). 

Frage 24: InstandhallUng,konto 

Oie Einführung eines Instandhalluneskontos halte ich fur eine sinnvolle Regelung. die im Üb· 
rigen im Rahmen des Wohnun(lseigentumsrcchtes zum Schut l des eemelnsamen Eigentums 
durch regelmäßige Instandhaltune zwingend nach § 21 Abs. 5 Nr. 4 WEG lU bilden ist. lnso
fern wäre eine Übertragung aus dem wohnungSeigentumsrecht auf die Rech tverhältnisse 
de, Mietverhältnisses kein en teignung,cleicller Eineriff, da hier der Vermieter, wie die Eigen· 
tiJmergcmeinschaft , nur gezwungen würde, e ine Rücklnge zu bi lden, die ihn in sp~teren Jah· 
ren in die Lage lIersetlt. die Wiederherriclltung der Wollnungen (ohne Mielerhöhllng] lu fi· 
nanl iere", tu der er wegen des Mietvert ril~ j il ilueh verpnlch let ist. 

Hierzu haben die unabllängicen Sachverständigen der Enquetekommissirm eine einstimmiee 
Empfehlu"ß an die Kommission abgegeben: 

• G. Bunde5rGUinilimioc dcr landesregiemng lur Bildung I/()f"I In5fandhGI/Ung5rikklogen im Ire/liMn· 
tinlen u",1 rJ/fcnzüch ge!ördNlcll Wohnung5bau 

Noch der (jJJnung der Finonlfnorkfe lur ein ~r5/ärk/~ (ngogemenf VOfI Be/eiligungsJrapi/allm Woll· 
nung,besfond der B,mdesrepublik hat ,ich lIie stildreboul;'he, wohnunglwitt'K:/wflli<he und 50tiale 
Sifumian in vielen Wal,nSiedlungero urorJ StadlQunrrieren der SrIJrJre und Gemeinden IJea,h/II,h ver· 
schIJr/f. 0le5 höng/lm Wesentlichen mir den Instandhalrungs· und Bewlrt'K:hoflungS!lraregjen der 
neuen EipenlDmer zusam"""n, die ouf " ine Redutil'rung des /inonzil'l/en Aufwandet. fiJr dil' UflIer/ral· 
rung der erworbenen Wohnung5heSlpnde ausgerichrer 111. 00 deren IMfandseUungloufwend''''(}<,n 
deurlich unzer dem der bestond50rlentierl'n Wahnung5wim'hojt liegen, hot sich die Gebraucl,squali
rä~ Funkfionl/ikhfighlf und dos SlildlClioul1cM fr'K:helnungsllild erhebli,h vers.c:hlech/nl. Zu, Ver· 
meidung \/on weiteren Fehlefllwi(klllngen im vernochlowgten Wollnunllsbeltond, dil' im Westnrli· 
chen durch Weiterverkaufe vCfl,hdrjf werden, sollte daher die Bildung vOn Inllandhalfungsriicklogen 
für Woh"geb/iudl' oder/und Wim,hojtseinhelten ' nael, deren V~räußerung im 8G8 geregei! werden. 
Durch die gesellliche Rtllelung in Anlehnung on das WEG wird skhergesre/lt, daß dil' wahrend der 
Nutzungsdoutr zur {rhollung VOfI WoIIngebIJ(lde1'l no/wendigen baulichen In"..srilionen im erforderll· 
ehen Umjong durchge!"hrr werden können. 

·/W,r", "''''' t><><I> ~'" ~'Ij/.~''''' 5<_~' ''''wo,lti, -'<I . ... do"";, ,i<h <I .. fI*1<J<>9 ouf f'OIl .... ~/(Jio,dI!'~ ,,,,. _mbn,""". ,,","'anl, • 

Eine solcllc Instandhaltungsrücklage sollte immer dann yerpflichtend eingeführt werden, 
wenn ein Wohngebäude neu errichtet oder veriiußert wird. In diesem Falle mü~ste der Er· 
werber bei der Erminlung des moeliehen Kau fpreises bereits einkalkulieren, dass er künft ig 



nicht nur Verwaltungs kosten für das Gebäude h~t , sondern - w enn er denn schon keine re
gelmäßige Instandh~ltun g als jährlichen Au fwand einberechnet - er verp flichtet wird, nach 
Eigentumsübergang eine InstandhaltungsrücklPBe Zu bilden_ Diese entstOnde durch entspre
chende Jährliche Zuführungen, de ... e ... ggl. die Ent ... ahme ... für tatsächliCh au fgewendete 1 ... _ 
standhaltullgsmaßllahme ... gegeng(>({!ChnN w urde ... _ Die Höhe der jähr lichen Rücklage 
könme sich an der fUr dell pre isgebullde ... e ... Bestalld geschaffene ... 11. Berech",ullgsverord_ 
nUll!: 111 _ SV) in § 2812) orien tieren, deren Gült ighi t auf die Wohnungen erstreckt werden 
müsste, die von einer entsprechenden Neuregelung Im WAG betroffen wären. Die erforderl i
chen Zuführungen zu dieser Rücklage wirken daher kau fpreisreduzierend, da die hierfür er
forderlichell Allt!!ile des Mietellaufkommens nicht für die Reflnallzierullg des Kaufpreises 
der Wohnlmmobilien eingeseUl werden könnte. 

Für nachhahic wirtschaftende Imrnobilienunternehmen ware eine solche Rücklage ke ine Be
lastu ng, da die Sätze der 11. SV In der Branche bel der laufenden Instandhaltung meist deut 
lich überschritten werden. Andererseits würde bei einer so lchen Neuregelung auch der künf· 
tige Instandhahungsaufwand angemessener in einem Kaufpreis wiedergespiegel t werden 
könllen als dies derzeit der Fall ist_ Häufig wird seitens von Käufern eines Paketes von 
Wohnimmobilien darauf hin gewiesell , dass sie aus den laufenden Mieten nur den Kaufpreis 
nach Abzug einer geringen Marge für eigene Verwaltungskos! en finanzieren könnten, also 
für größere Instandsetzungsmaßnahmen IzumindeSI olme MieterhöhlJng) kein fi n~nziel le r 

Spielraum wäre; die Anordnung einer Gemeinde auf Besei tigung eines M issstandes wäre 
deshalb n~ch § B (3) wirtschaftlich unzumutbar. Dieses Argument würde nach Einführung el
... er I ... standhaltungsrücklage ab dem Zeitpunkt der Errichtung oder dem Erwerb eines Wohn
gcbaudes nich t mehr greifeIl. 

Da die Instandhal tungsrücklage aus den M ieten der Mil!terinnen und Mieter aufgebaut wird, 
ist aus meiner Sich t eine kontroll ierende Rolle der Gemeinschaft der M ieterinnen und Mieter 
nur logisch. Entscheidend wären Information uber den Umfang der gebildeten Instandhal
tungsrucklage und Zugang zu bachfachlichen Unterlagen und Untersuchungen über die Not 
welldigkell von InstandhaltungsmaRnahmen im jeweib bewohnteIl Gebäude. Dies kOllnte 
gut über die Bildung von MItbestimmungsgremien celeistet werden, dJe allerdings erSI ab 
einer gewissen Größe des Wohnungsbestandes sinnvoll gebildet werde ... können. Wenn der 
Verfiicungsberecht igle nur wenige Gebäude im Bestand hat, könnte ~uch durch die M ieter
schafl eines jeden Gebäudes eine Sprecherin I ein Sprecher gewählt werden, um diese Kon
troUau/gabe Zu übernehmen. Ein Mitbestimmungsrecht soll te über die Durchfiihrung der 
größeren InstandhaltungSmaßnahmell lebenso auch für Modernlsielungsmaßnahmen) eill 
ge führt werde ... , Gute Erfahrungen hat das kommunale Wohnungsunternehmen Wohnbau 
Gießen GmbH mit einer solchen Mietermitbestimmullg bei rnvestltlo ... en seit 1993 gemacht, 
der Verfasser dieser Stellungnahme war an deren Einführung als fachlicher Berater des Ge
sellschafter Stadt Gießen beteiligt. Zur Rege lung ciner Mielermitbestlmmung vgl. die 0.3. 
Empfehlung der Sachverständigcn (Antwort III Frage 23). 

Im ÜbrigeIl wäre im weitereIl GeseuCebungsverfahl en bei Eillführung einer Instandhal
tungsrücklage noch Zu klären, dass diese Rudelace nicht nur - wie olt ubllch - eine Bilanzpo
sition is t, sondern auch tatsächlich als liquidität entsteht und au f einen Sonderkonto t reu 
händeri sth verwalte t wird. Auch der Zucriff beim Inso lv(>nzverlahren auf die diese .ange
spartenN Gelder müsste durch eine ent~p rechende Änderung des Insolventrechtes ausge
schlossen werden. 
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Frage 25: Rolle der Kommune 

Oie in der Frage angesprochenen Regelungen ~on § 6 IIbsätze 1 und 2 kann kh nur im engen 
Zusammenhang ~ers t ehen : Grundsätzlich soll nach Ab s. 1 die Gemeinde ~on sich ~us tli tlg 
werden. Wenn sich nun ein hinreiChender Verdach t durch die ersten Schritte der Gemeinde 
ergibt, Aass der Missstand ba ... seitig begrüJldet ist ~, dann ~ kann die Gemeinde aJlordJl eJl ~, 

d ass der Verfügungsberechtigte nun selbst die erforderliche Sachverhalts fesmellune mit ggf. 
eigenen Gutachtern ele veranlasst und bel~lllt. Das ~ kann# in dieser Formulierung ist für 
mich daher nur so zu verstehen, dass die Gemeinde auf jeden FallIlandein ~so ll· und ggf. 
nach eigenen Ermittlungen eine Anordnung nach § 7 zur BeseitiBuJlg festgestellter M iss
stände erlässt. Statt Stellungnahmen von eigenen Fachleuten aus der Verwaltung (oder 
durch eKleme Fachgutachter auf Kmt~1l der G"m"lllde) ~ kalln " die Gemeillde aber auch 
vom Verfligungsberech l igten verlang"JI, dass di<'Ser die erforderlicheIl fachlicheIl Stellung
nahmen auf seine Kosten anfertigen lässt. 

Oas .Ermessen' sehe ich hier also in der Frage. ob die Gemeinde die KosteIl se lbst tragen will. 
weil es sieh vielleicht ... m ein<.>n einlach leststeIlbaren Missstand handelt bzw. ein drinBender 
Handlungsbedarf besteht ( ... nd keine Verzöse r ... ng durch zu späte Vorl~ge von G ... tachten sei
tens des Vl!rmieters eintreten so ll) oder I!ben der Verfügungsberechtigte die KosteIl tragen 
soll (und diese gSf. bel Widerlegung des hinreichenden Verdachts ersl allel bekommt). 

Frage 26: Zur ladullgs lähigell Adresse 

Der in der Frage uJllerstell te ~VerlkhtH der landesreSierung. dem VerfügUJlg!>berechtlgten 
die Millellung einer ladungsfähigen Adresse auf1Uerlegen, kann I,h mir nur dahingehend er
klären. dass die landesre[:ierung plant. diese Regdu"s Jn anderer Ste lle der hierfür elJlschlä
gigen Gesetze und VerordnUJlgen des l andes einluWhreJl oder gef. über eine BUlldesratsini· 
tia tive zum BauGB anzuregen. 

O ... rch die Problemschilderungen im Rahmen der Bera tungen der Enquetekommission I!nt · 
hält der Kommissionsbericht in S. 2S 110lgenden Hinweis zum Thema: ~ Viele An()l"dnungen 
oder VolIsrreckungsversuche der Kommunen scheitern Im ef5ten Angong 01.1/ Grund der un· 
eindeutigen BesitlV(!rhöltniSSC odcr des Fehlens einer ladungs/iihigen Adresse. Der nach 

§ 207 Bo ... GB van Amu wegen bestellte Vertrl'tcr ist hier nicht ausreichend, d(1 er bisl!er keine 
Eigenrümcfin{ormollonspflicht enthall ." 

Dazu formuliert die Kommission folgende Anregung im Berich t : 
"Der von Amts w egen bestellte Venreter (§ 207 BauGB) 
Der von Amts wegen bestell te Ver t rel"r (§ 207 BauGB) Sollte um die AuskuJlftspllicht des Ei
Ill.'ntümers z ... einer ladungsfahlgell Adresse wie 10iSt ergänzt werden: 
§ 207a BauGB 
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,Oer Eigentümer muss namentlich und mit Anschrift bekannt se in. Bei Eigentumswechset be· 
steh t die Verpfli chtung. die ~ommune hierüber zu in fo rmieren. Bis wr Eintragung in das 
Grundbuch haftet der bishe. iEe EiEentümer. '" (5. 255 des Kommiss ionsberichts) 

Hannover, den 12. Februar 2014 

gel. Jan Kuhnf' rl 

Geschä ftsführer 

KUB Kommunal· und Unlernehmensber.Jtung GmbH 
Kiefkampsl r. 10 A • 30629 Hannover 
Tel:05 l1 - 60610'53 ' Fax; '54 
www.kub·beralUnC _de · kuhnert@kub·berawns.de 
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